
Neue Angebote 
für junge Leute
unter 25

I N F O R M AT I O N E N  F Ü R  J U N G E  L E U T E

Sie sind am Start

Sozialgesetzbuch IISGB II

Was heißt „Fördern
und Fordern“?

Die Bundesregierung hat mit der Einführung des
SGB II die Grundsätze „Fördern“ und „Fordern“ ver-
bunden. Für Sie bedeutet das: Seit dem 01.01.2005
hängen Ihre Ansprüche auf finanzielle Leistungen,
insbesondere Arbeitslosengeld II, davon ab, ob Sie
eine der zahlreichen Fördermöglichkeiten annehmen.

Mit einer Fördermaßnahme, die exakt auf Ihre Situa-
tion zugeschnitten ist, verbessern Sie Ihre berufli-
chen Kenntnisse und Fähigkeiten. Und erhöhen so
Ihre Chance auf einen geeigneten Ausbildungs- oder
Arbeitsplatz.

Arbeitslosengeld II erhalten Sie:

Wenn Sie über 15 Jahre alt sind.
Wenn Sie erwerbsfähig sind (d.h. mindestens 
drei Stunden täglich arbeiten können).
Wenn Sie hilfebedürftig sind (d.h. Ihren Lebens-
unterhalt nicht aus eigenen Kräften vollständig 
bestreiten können).

Beteiligen Sie sich allerdings nicht an der Vermitt-
lung oder lehnen Angebote ohne wichtigen Grund
ab, kann das Arbeitslosengeld II bis auf die Kosten
für Unterkunft und Heizung gekürzt werden.

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich einfach an Ihren persönlichen An-
sprechpartner oder nutzen Sie die Informationsme-
dien und -einrichtungen in Ihrer Agentur für Arbeit. 

Oder gehen Sie ins Internet: Unter 

www.arbeitsagentur.de

finden Sie viele interessante Angebote zu Ausbildung
und Jobs.
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neuen SGB II
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Arbeitslosengeld II?
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Was kann ich 
selbst tun?

Ihre Initiative ist gefragt. Um möglichst schnell
einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeit zu be-
kommen, sollten Sie sich aktiv bewerben und
zumutbare Job-Angebote annehmen, auch wenn

sich diese von Ihrer früheren Tätigkeit oder
Ausbildung unterscheiden, oder 
der Beschäftigungsort weiter entfernt ist.

In allen Fällen steht Ihnen Ihr persönlicher An-
sprechpartner beratend zur Seite.
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Welche Hilfen kann
ich bekommen?

Wie werde ich gefördert?

Wir unterstützen Sie dabei, einen Ausbildungs-
oder Arbeitsplatz zu finden. Gemeinsam mit
Ihnen erarbeiten wir eine Eingliederungsver-
einbarung, die genau auf Ihre Situation abge-
stimmt ist. Darin

werden alle Schritte festgelegt, die Ihnen ge-
zielt und dauerhaft eine Chance auf dem
Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt ermöglichen.
werden nach den Grundsätzen „Fördern“ und
„Fordern“ die Eingliederungsleistungen und Ihre
persönlichen Aufgaben und Pflichten festgehalten.

Die einzelnen Schritte der Vereinbarung überprüfen
Sie regelmäßig mit Ihrem persönlichen Ansprech-
partner und passen sie gegebenenfalls an.

Fördermöglichkeiten im Rahmen des SGB II

Aufnahme einer betrieblichen, überbetrieblichen
oder schulischen Ausbildung
Bewerbungshilfen und finanzielle Hilfen bei
Aufnahme einer Arbeit bzw. Ausbildung
Teilnahme an berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahmen
Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen
Aufnahme eines Zusatzjobs
Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit

Haben Sie persönliche Probleme, die Sie daran
hindern, eine Ausbildung bzw. Arbeit zu beginnen?
Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns, wir vermit-
teln Ihnen qualifizierte Hilfe, wie z.B.:

Hilfen bei der Beschaffung einer
Kinderbetreuungsmöglichkeit
Schuldnerberatung
psychosoziale Beratung
Suchtberatung

Wie verbessere ich
meine Chancen?

Zusammen mit Ihrem persönlichen Ansprechpart-
ner entwickeln Sie konkrete Schritte, wie Sie am
schnellsten einen Ausbildungsplatz oder eine Ar-
beit finden können. 

Für junge Leute unter 25 Jahren ohne abge-
schlossene Ausbildung oder Schulabschluss
bieten sich folgende Perspektiven an:

ein Schul- oder Berufsschulabschluss
eine berufsvorbereitende Maßnahme
ein berufliches Praktikum mit Zertifikat

Wenn Sie eine Ausbildung abgeschlossen
haben, gibt es ebenfalls Hilfen für den Start 
in einen neuen Job:

gezielte berufliche Zusatzqualifikationen
eine berufliche Weiterbildung oder
Mobilitätshilfen (d.h. eine finanzielle Unter-
stützung bei Umzügen, getrennter Haushalts-
führung, Arbeitskleidung und -geräten oder
Fahrtkosten)

Fragen Sie einfach Ihren persönlichen Ansprech-
partner – er hilft Ihnen gerne weiter.
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